
 

 

 
Liebe Mitglieder 
des Post-Sportverein Velbert! 
 

Leider muss der gesamte Trainings- und Wettkampfbetrieb erneut eingestellt 
werden! 

Wir hoffen, dass die Maßnahmen unserer Regierung zu einer deutlich 
verbesserten Situation führen wird, und dass wir dann in absehbarer Zeit 
wieder gemeinsam Sport treiben dürfen. 

Kommt also gut durch die Zeit, habt Geduld und bleibt gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand des Post-Sportverein Velbert  

 
 
 
Auszug aus dem Protokoll der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 28. Oktober 2020: 
 
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
fassen folgenden Beschluss:  
 
Trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor zwei Wochen vereinbart haben, 
steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) inzwischen in 
nahezu allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik an. Dies hat dazu 
geführt, dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige 
Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden kann, was wiederum zu 
einer beschleunigten Ausbreitung des Virus beiträgt. Aktuell verdoppeln sich die 
Infiziertenzahlen etwa alle sieben und die Zahl der Intensivpatienten etwa alle zehn 
Tage. Nach den Statistiken des Robert-Koch-Institutes sind die Ansteckungsumstände 
im Bundesdurchschnitt in mehr als 75% der Fälle unklar. Zur Vermeidung einer 
akuten nationalen Gesundheitsnotlage ist es deshalb nun erforderlich, durch eine 
erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das 
Infektionsgeschehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die 
nachverfolgbare Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner in einer Woche zu senken. 

 



 

 

 
Auszug aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 30. Oktober 2020 für 
das Land Nordrhein-Westfalen: 
 
§ 9 Sport 
 
(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist bis 
zum 30. November 2020 unzulässig. Ausgenommen ist der Individualsport allein, zu 
zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb 
geschlossener Räumlichkeiten von Sportanlagen. 


